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S Ü S T E R S E E L 
Mitglied im Bund Deutscher Karneval e.V. 

Teilnahmebedingungen für den Karnevalsumzug Süsterseel 

Rosenmontag 16.02.2026 Start 17:11 Uhr 

Liebe Karnevalisten und Freunde des Söstersieler Karnevals! 

Diese Teilnahmebedingungen für den Karnevalsumzug sind für jeden Zugteilnehmer verbindlich. Bitte 
lesen Sie die Bedingungen aufmerksam durch, da Sie Mitwirkungsrechte, aber auch Pflichten für Sie als 
Zugteilnehmer enthalten. Es wird um Verständnis gebeten, dass im Fall der vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Nichteinhaltung dieser Bedingungen und im Fall unzutreffender Angaben gegenüber dem 
Veranstalter die Karnevalsgesellschaft „de Kleischötte“ Süsterseel e.V. von ihrer Haftung für Schäden 
befreit ist. Mit Abgabe Ihrer Anmeldung erklären Sie, dass Sie die nachfolgenden Bedingungen 
gelesen, verstanden und mit ihrem Inhalt einverstanden sind. 
 

1. Anmeldung 
Bitte füllen Sie den beiliegenden Fragebogen detailliert aus, wichtig ist Absender mit Tel. + 
Handy + E-Mail-Adresse. An dem Umzug können nur Gruppen und Fahrzeuge teilnehmen, die der 
Zugleitung gemeldet sind. Die Anmeldungen sind termingerecht bis spätestens So., 25.01.2026 
abzugeben. Änderungen des Programms oder der mitwirkenden Personen berechtigen nicht zum 
Rücktritt von der verbindlichen Anmeldung. Besondere Wünsche zur Platzierung im Zug 
können geäußert werden, können aber nicht zugesichert werden. 
Bitte vermerken Sie auf der Anmeldung, aus welcher Richtung Sie anreisen werden. 
 

2. Fahrzeuge 
Am Zug dürfen nur Fahrzeuge teilnehmen, die den in der "Übersicht der notwendigen 
Unterlagen für den Einsatz verschiedener Fahrzeuge bei Karnevalsumzügen" beschriebenen 
Voraussetzungen entsprechen. 
(Informationsblatt und Merkblatt des Kreises Heinsberg sind als Anlage beigefügt). 
Die Personenbeförderung auf Zugwagen während der An- und Abfahrt außerhalb 
des Veranstaltungsraumes ist strengstens untersagt.  
Fahrzeugaufbauten sind so zu installieren, dass Personen auf dem Fahrzeug und andere 
Zugteilnehmer/Besucher nicht gefährdet werden.  
Insbesondere muss die Ladefläche der Festwagen eben, tritt- und rutschfest sein. Für eine 
Personenbeförderung während des Karnevalsumzuges muss auf dem Wagen eine ausreichende 
Haltevorrichtung vorhanden sein. Für jeden Stehplatz muss eine ausreichende Sicherung gegen 
das Herunterfallen von Personen oder Gegenständen vorhanden sein (Brüstung oder Geländer). 
Auf Fahrzeugdächern, Kotflügeln, Trittbrettern usw. sowie auf Zugverbindungen dürfen sich 
keine Personen aufhalten. Die Verkleidung von Fahrzeugen muss für den Fahrzeugführer ein 
ausreichendes Sichtfeld gewährleisten. An den Außenseiten der Fahrzeuge dürfen keine  
scharf-kantigen oder sonstigen gefährlichen Teile hervorstehen. Die seitlichen Verkleidungen der 
Fahrzeuge müssen aus festem, nicht durchstoßbarem Material sein und eine Bodenfreiheit von 25 
cm gewährleisten. Die Brüstungshöhe muss mindestens 1m betragen. Das Aufspringen durch 
Personen ist durch bauliche Maßnahmen zu unterbinden. Auf Zugmaschinen dürfen nur so viele 
Personen befördert werden, wie Sitzplätze vorhanden bzw. zugelassen sind.  
Die Anhängervorrichtung muss zugelassen, betriebs- und verkehrssicher sein. Es werden nur 
Züge mit einem Anhänger zugelassen. Für ausreichende Beleuchtung ist zu sorgen. 
 

3. Versicherung 
Jeder Fahrzeugführer und Halter der am Zug teilnehmenden Fahrzeuge hat dafür Sorge zu tragen, 
dass seine am Karnevalsumzug teilnehmenden Fahrzeuge ausreichend versichert sind.  
In der Regel ist der gezogene Festwagen durch das Zugfahrzeug versichert.  
Bei einigen Versicherungen gibt es allerdings sogenannte Versicherungslücken hinsichtlich des 
Anhängers. Bitte überprüfen Sie Ihren Versicherungsschutz.  
Wir empfehlen Ihnen, den Versicherungsschutz für den Anhänger und die Zugmaschine 
durch die Versicherung bestätigen zu lassen. 
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S Ü S T E R S E E L 
Mitglied im Bund Deutscher Karneval e.V. 

4. Zugordner ("Wagenengel") 
Den Weisungen und Zeichen von Polizeibeamten, sowie der Zugleitung und der Ordner ist 
unverzüglich Folge zu leisten. Alle Fahrzeugkombinationen sind während des Umzuges an jedem 
Rad mit einem Zugordner (Wagenengel) zu sichern, so dass keine unbefugten Personen 
zwischen oder unter die Fahrzeuge gelangen können. Die Zugordner (Wagenengel) werden 
vom Zugteilnehmer gestellt, müssen ein Mindestalter von 18 Jahren haben und haben 
Warnwesten mit Reflektoren zu tragen, die vom Teilnehmer mitzubringen sind.  
Fahrzeuge, die gegen diese Richtlinien verstoßen, können nicht am Zug teilnehmen. Nicht 
vorschriftsmäßig abgesicherte Fahrzeuge werden durch die Zugleitung aus dem Zug 
genommen! 
 

5. Alkohol, Musik und andere Begleitumstände 
Für Fahrzeugführer und Wagenengel besteht absolutes Alkoholverbot. Beschallungsanlagen 
müssen bei der Anmeldung mitgeteilt werden. Jegliche Verwendung von Heulsirenen und 
Starktonhörnern sowie das Abspielen von Techno-Musik sind untersagt. Kanonen dürfen nur 
als Dekoration im nicht betriebsfähigen Zustand mitgeführt werden. Das Streuen von Konfetti und 
das Abfeuern von Feuerwerkskörpern sind verboten. Wurfmaterial muss in kleinen Größen 
verpackt sein und darf keine harten Gegenstände enthalten, die zu Verletzungen führen könnten. 
Aktivitäten, die die Fortbewegung des Zuges beeinträchtigen oder sogar aufhalten, sind 
nicht gestattet. 
Bei Zuwiderhandlungen kann der Teilnehmer von der Zugleitung aus dem Zug genommen 
werden. 
Die Musiklautstärke max. 90 DB (A) ist so anzupassen, dass die Gruppen davor und 
dahinter nicht übertönt werden.  
Der Abstand zur Vordergruppe darf eine Länge von 25 m nicht überschreiten. 

 
6. Gebühren 

Es fallen keine Anmeldegebühren an.  
GEMA-Meldung und GEMA-Gebühren sind jedoch vom Teilnehmer selbst zu übernehmen! 

 
7. Haftung und Rechte des Veranstalters 

Mit der Teilnahme an der Veranstaltung erhält die Karnevalsgesellschaft „De Kleischötte“ 
Süsterseel e.V. als Veranstalter von allen angemeldeten Teilnehmern ohne besondere Vergütung 
die Berechtigung, Bildaufnahmen der Teilnehmer zu senden oder senden zu lassen und davon 
Aufzeichnungen herstellen sowie diese selbst oder durch Dritte auszustrahlen und in den 
Bereichen der audiovisuellen Print- und Online-Medien zu nutzen. Die Haftung des Veranstalters 
für jegliche Sach- und Vermögensschäden, die durch fahrlässiges Verhalten des Veranstalters oder 
seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen entstehen, ist ausgeschlossen. Bei Verletzung von Leben, 
Körper oder Gesundheit der Teilnehmer haftet der Veranstalter nach den Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Von den vorgenannten Haftungsausschlüssen und 
-einschränkungen wird auch die persönliche Schadensersatzhaftung der Vertreter, Mitarbeiter 
und Erfüllungsgehilfen des Veranstalters umfasst. 

 
8. Ansprechpartner 

Fragen und Anmeldungen sind an den Zugmarschall zu richten: 
Nico Maßen, Lindenstraße 1a, 52538 Gangelt.   
E-Mail:  romz@kleischoette.de  
Bitte alle Unterlagen zusätzlich eingescannt per E-Mail schicken! 

 
9. Aufstellungsort 

Wir haben die freundliche Genehmigung des Edeka-Marktes, den dortigen Parkplatz und den 
Anlieferweg als Aufstellungsort zu benutzen. Das Urinieren gegen die Supermarkt-Wände ist 
strengstens untersagt und wird von den Überwachungskameras aufgenommen. 
Die Start-Reihenfolge wird vom Veranstalter und der Zugleitung vor Ort festgelegt. 

 
 
 
 

mailto:romz@kleischoette.de
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10. Zusätzliche Informationen 
Für alle Zugteilnehmer besteht die Möglichkeit, Eintrittskarten zum Festzelt 
am Aufstellungsort zu erwerben. Der Preis am Aufstellungsort beträgt 3,- € pro Person und gilt 
bis 10 Min. vor Zugbeginn. Die Kasse befindet sich an der Ausfahrt des Edeka-Parkplatz (Sammel-
Kauf erwünscht). An der Eintrittskasse am Festzelt beträgt der Eintrittspreis ebenfalls 5,- € 
 

11. Wichtige Hinweise zur allgemeinen Sicherheit 
 In den letzten Jahren war festzustellen, dass die Fahrzeuge in Ihren Abmessungen immer größer 

gebaut werden. 
Zu Verbesserung der allgemeinen Sicherheit im Straßenverkehr weise ich die Wagenbauer und 
Teilnehmer auf folgende wichtige Verpflichtungen hin. 
 

a. Vor Beginn der Fahrt, bei den An-/Abfahrten zu bzw. von den Umzügen, 
muss geprüft werden, ob der Fahrweg tatsächlich geeignet ist. 
(Linienführung, Zustand und Breite der Straßen, Durchfahrtshöhe von 
Brücken, Oberleitungen und Lichtzeichenanlagen, Bahnübergänge, 
Verkehrsbeschränkungen, Sperrungen und Umleitungen) 
 

b. Während der An-/Abfahrten zu bzw. von den Umzügen ist besondere Vorsicht 
walten zu lassen. Der fließende Verkehr darf nur so wenig wie möglich 
behindert, keinesfalls gefährdet werden. 
 

c. Während der An-/Abfahrten zu bzw. von den Umzügen ist die Beförderung von 
Personen auf den Wagen / Anhängern gemäß § 21 Abs.2 StVO strengstens 
verboten. 

 
d. Während der An-/Abfahrten zu bzw. von den Umzügen darf die zulässige 

Höchstgeschwindigkeit von 25km/h nicht überschritten werden. 
 

e. Die Fahrzeugführer müssen eine für das Führen des Fahrzeugs gültige 
Fahrerlaubnis besitzen und das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

 
f. Der Lärmwert der Schallerzeugung oder Schallwiedergabe während den 

Umzügen darf den Grenzwert von max. 90 dB(A) nicht überschreiten. 
 

g. Auf jedem am Umzug teilnehmenden Fahrzeug ist ein intakter und geprüfter 
Feuerlöscher mitzuführen. 

 
h. Die Teilnehmer des Umzuges werden darauf hingewiesen, dass auf dem 

Hinweg von Tüddern nach Süsterseel die Fußgänger unbedingt den Radweg 
entlang der K1 benutzen und nicht die Fahrbahn betreten dürfen. 

 
i. Die Fahrzeuge sind so zu beladen, dass eine gleichmäßige Auslastung der 

Achsen gewährleistet ist und weder das zulässige Gesamtgewicht noch die 
zulässigen Achslasten gem. § 34 StVZO überschritten werden. 

 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich als meldende Person, die Teilnahmebedingungen 
komplett gelesen und verstanden zu haben sowie mit dem Inhalt einverstanden zu sein. 
Des Weiteren erkläre ich, diese Teilnahmebedingungen und alle Informationen aus dieser  
und der gesamten Anmeldung besonders die Informationen (A1) zum Rosenmontagszug in 
Süsterseel an alle Teilnehmer aus meiner Gruppe weiterzugeben und dafür Sorge zu 
tragen, dass die Vorschriften, Verbote und Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. 

 
 
 
 

(Ort und Datum)                   (Name / Druckschrift)    (Unterschrift) 



   

Seite 4 von 5 
 

 

 

S Ü S T E R S E E L 
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Informationen (A1) zum 
Rosenmontagszug in Süsterseel 

 

1. Aufstellungsort: 
Das Urinieren an Gebäuden ist strengstens untersagt und wird von den 
Überwachungskameras aufgenommen. 
Auch hier gelten die Regeln bzgl. Lautstärke max. 90 dB (A) der 
Beschallung wie beim Zugverlauf! 

 

2.  Zugverlauf: 
Für Fahrzeugführer und Wagenengel besteht absolutes 
Alkoholverbot. 
Wagenengel haben Warnwesten zu tragen, die vom Teilnehmer 
mitzubringen sind. Das Streuen von Konfetti und Abfeuern von 
Feuerwerkskörpern sind verboten.  Zuwiderhandlungen führen zum 
Ausschluss beim Zug! 

 

a. Beschallung: 
Das Abspielen von Techno-Musik ist untersagt. 
Die Musiklautstärke max. 90 dB (A) ist so anzupassen, dass die 
Gruppen davor und dahinter nicht übertönt werden. 
Jegliche Verwendung von Heulsirenen und Starktonhörnern sowie Kanonen 
dürfen nur als Dekoration im nicht betriebsfähigen Zustand mitgeführt werden. 
 

b. Abstand im Zugverlauf: 
Der Abstand zur Vordergruppe darf eine Länge von 25m nicht 
überschreiten 
 

Das Urinieren an Gebäuden ist strengstens untersagt! 
 

 3. Zugende: 
Am Zugende besteht keine Möglichkeit, die Festwagen zu parken. 
Es ist absolut Vorsicht geboten und darf nur Schritt-Tempo im Bereich des 
Dorfplatzes gefahren werden. 
Personen dürfen NICHT mehr auf den Wagen befördert werden – die Genehmigung 
galt nur für den Rosenmontagszug! 
Gruppen, die den Dorfplatz in Richtung Wehr/Tüddern verlassen müssen, werden 
gebeten, sich vorab mit der Zugleitung in Verbindung zu setzen. 

 

Bei Zuwiderhandlungen kann der Teilnehmer 
von der Zugleitung aus dem Zug genommen 

werden! 
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Karnevalsgesellschaft de Kleischötte Süsterseel e.V.        MELDE-NR: 
z.Hd. Zugmarschall Nico Maßen          (wird vom Veranstalter ausgefüllt) 

Lindenstraße 1a 
52538 Gangelt 
 
E-Mail: romz@kleischoette.de              Tel.: 0157-81798379 

 

Anmeldung zum Karnevalsumzug 
Rosenmontag 16.02.2026 17.11 Uhr 

 
Zeit:    Rosenmontag 16.02.2026 17.11 Uhr 
Aufstellungsort:  Wehrer Bahn / Edeka (ab 16 Uhr erst möglich!) 
Die Anmeldung erfolgt auf der Grundlage der beigefügten „Teilnahmebedingungen für den 
Karnevalsumzug“ und des als Anlage zu diesen Bedingungen beigefügten „Merkblattes über die 
Ausrüstung und den Betrieb von Fahrzeugen bei Brauchtumsveranstaltungen“ des 
Bundesverkehrsministeriums (VkBl. 2000, S.406), die dem Anmeldenden zum Zeitpunkt der Anmeldung bzw. 
des Wagenbaus vorgelegen haben. Der Anmeldende erklärt mit seiner Anmeldung, dass er die 
Teilnahmebedingungen und das Merkblatt erhalten, gelesen sowie verstanden hat und mit deren 
Inhalt einverstanden ist. 
BITTE zusätzlich ALLE UNTERLAGEN EINSCANNEN UND PER E-MAIL an den ZUGMARSCHALL senden! 

 
 
......... Traktor..……….m              ............Festwagen……….m                  TÜV-Gutachten:       JA        NEIN    

 
…......PKW geschmückt, (als Begleitfahrzeug zu einer Fußgruppe)          …………Anhänger 

 
…......Bollerwagen / reine Fußgruppe (ohne Begleitfahrzeug). 

 
Personenbeförderung auf dem Wagen:        JA        NEIN       (bei „ja“ -> TÜV-Gutachten erforderlich) 
 
Personen gesamt: ..............     voraussichtl. Gesamt-Länge…...........         Beschallung: ……… 

 
Name der Gruppe: ............................................................................    Thema der Gruppe: ………………………….. 
 
Anreise aus Richtung: ……………………………………………             Anzahl der Wagenengel   .................. 
 
Verantwortlicher:  Vorname:  .......................................       Nachnahme:  …………………………… 
 
Am besten erreichbar: Tel: …………………………………    Fax: …………..…….……………… 
 

Mobil: ………..…………………….     E-Mail:  ……………….…………… 
 
Mit der Unterschrift wird die verbindliche Teilnahme am Karnevalsumzug 2026 erklärt. 
Sollte der Karnevalszug 2026, gleich aus welchen Gründen, nicht durchgeführt werden, besteht keine 
Schadensersatzhaftung des Veranstalters; dies gilt auch dann, wenn der Veranstalter die 
Nichtdurchführung zu vertreten hat. 
Der genaue Ablaufplan wird Ihnen sofort nach Anmeldeschluss mitgeteilt. 
Melde-Nummer und Durchfahrtsgenehmigung bitte deutlich sichtbar schon bei der Anfahrt am 
Fahrzeug anbringen. 

 
 
....................................  .......................................................................................... 
         (Ort und Datum)                       (Stempel/Unterschrift: Verantwortlicher) 

 

 

 

  

 

Absender: 

mailto:romz@kleischoette.de


 Anlage 4 
Erklärung des Wagenbauers 

  
Motto oder Namen der Gruppe: 

 
Zugwagen-Nr.: 

 
Teilnahme am Umzug in: 

 
am: 

 
eingesetzte(s) Fahrzeug(e) (amtl. Kennzeichen der Zugmaschine/n): 

 
Anhänger (amtl. Kennzeichen oder Fahrzeugident.-Nummer des Anhängers): 

 
Vor- und Zuname des verantwortlichen Wagenbauers: 

 
Anschrift (PLZ, Ort, Straße): 

 
Telefon (mobil): 

 
E-Mail-Adresse: 

  

Während des Umzuges werden PERSONEN auf dem   Fahrzeug   Anhänger  befördert. 
 
Während des Umzuges werden keine Personen       befördert. 

 
Folgende Unterlagen sind beigefügt: Folgende Unterlagen sind beigefügt: 
 

  Kopie der Zulassungsbescheinigung(en) Teil I (Fahrzeugschein) des/der Zugfahrzeuge(s)  

 Kopie der Betriebserlaubnis bzw. Zulassungsbescheinigung Teil 1 des Anhängers 

 Versicherungsbestätigung über den zweckfremden Einsatz der Zugmaschine und des Anhängers  

   vollständige Kopie des aktuellen Gutachtens gem. der 2. Ausnahmeverordnung des amtlich anerkannten 

Sachverständigten oder des Technischen Dienstes (Karnevalsgutachten)   

(Zum Erfordernis eines Gutachtens siehe Rückseite) 

 
__________________________                                     _________________________ 

(Ort, Datum)                                           (Unterschrift des verantwortlichen Wagenbauers) 
  

 
 Wenn kein Gutachten des TÜV erforderlich ist, ist die folgende Erklärung abzugeben.  

 
Ich erkläre, dass durch die oben aufgeführte Fahrzeugkombination  
 

-  die zugelassenen Maße und Gewichte durch Um-, Auf- oder Erweiterungsbauten nicht überschritten werden 
und 

- die Verkehrssicherheit nicht in sonstiger Weise tangiert wird. 
 

Außerdem wurde die Fahrzeugkombination  
 

- nicht wesentlich verändert. 
(Wesentliche Veränderungen sind insbesondere Änderungen an Fahrzeugteilen, deren Beschaffenheit 
besonderen Vorschriften unterliegen, wie Zugeinrichtungen, Bremsen, Lenkung, sowie An- und Aufbauten, 
durch die die nach den Fahrzeugpapieren (Zulassung oder Betriebserlaubnis) zulässigen Abmessungen, 
Achslasten und Gesamtgewichte überschritten werden.) 

  
 Auf der Fahrzeugkombination werden keine Personen befördert. 

  
 
___________________________                                     _________________________ 

(Ort, Datum)                                       (Unterschrift des verantwortlichen Wagenbauers) 
  

Zur Kenntnis genommen und bestätigt. 
___________________________                                     _________________________ 

(Stempel Karnevalsgesellschaft/Veranstalter)                                                                                                           (Unterschrift des Veranstalters) 





 
Übersicht der notwendigen Unterlagen für den Einsatz verschiedener Fahrzeuge bei Karnevalsumzügen 

(Stand: 09.10.2019)   
  
 

 
   

vorzulegen ist/sind 
 

 

 
Eingesetztes Fahrzeug 
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1. 
Zugmaschinen Ackerschlepper 
a) mit Zulassung  

 X   X  

 b) ohne Zulassung       X 

2. 
Anhänger hinter Zugmaschinen 
a) mit gültiger Betriebserlaubnis, ohne wesentlichen Veränderungen   X X   

 b) mit gültiger Betriebserlaubnis, mit wesentlichen Veränderungen X  X    

 c) mit Zulassung, ohne wesentlichen Veränderungen  X  X   

 d) mit Zulassung, mit wesentlichen Veränderungen X X     

 e) ohne gültiger Betriebserlaubnis, mit oder ohne wesentlichen Veränderungen X      

3. Lastkraftwagen 
a) ohne Zulassung      X 

 b) ohne Personenbeförderung, ohne Aufbauten, ohne Anhänger  X  X   

 c) mit Personenbeförderung auf der Ladefläche  X X   X  

 d) mit Aufbau X X   X  

4. Anhänger hinter Lastkraftwagen / Sattelfahrzeuge 
a) ohne Zulassung      

 

X 

 
b) ohne Personenbeförderung 
(der Anhänger muss über ein eigenes amtliches Kennzeichen verfügen)  X  X   

 c) mit Personenbeförderung  
(der Anhänger muss über ein eigenes amtliches Kennzeichen verfügen) X X   X  

 
d) mit Aufbau  
(der Anhänger muss über ein eigenes amtliches Kennzeichen verfügen) X X   X  

5. Personenkraftwagen 
a) ohne Zulassung       X 

 b) ohne Veränderungen, auch Bagagewagen  X     

 
c) mit Anhänger ohne wesentlichen Veränderungen  
(der Anhänger muss über ein eigenes amtliches Kennzeichen verfügen)  X  X   

 
d) mit Anhänger mit wesentlichen Veränderungen  
(der Anhänger muss über ein eigenes amtliches Kennzeichen verfügen) X X   X  

 e) mit Personenbeförderung auf Anhänger  
(der Anhänger muss über ein eigenes amtliches Kennzeichen verfügen) X X   X  

6. „6 km/h“-Fahrzeuge 
(Rasenmäher, Fräsen, etc....)      X 

Werden bei Fahrzeugen zu 2., 3. und 4. die gesetzlich zugelassenen Abmessungen überschritten, ist zusätzlich 
eine Ausnahmegenehmigung der Bezirksregierung Köln (Verkehrsdezernat, Zeughausstr. 2-10, 50667 Köln) 
vorzulegen. 
 
In Zweifelsfragen steht Ihnen das Straßenverkehrsamt Heinsberg unter Tel. 0 24 52 / 13 36 46 zur Verfügung! 

 



Anlage 4a 

1 
 

Besondere Hinweise für Wagenbauer 
 
Das Straßenverkehrsamt Heinsberg ist als Genehmigungsbehörde zuständig für die Umzüge 
im Stadtgebiet Wassenberg sowie in den Gemeinden Gangelt, Selfkant und Waldfeucht. Die 
übrigen 6 Städte des Kreises sind sogenannte „Mittlere Kreisangehörige Städte“; dort ist das 
jeweilige Ordnungsamt für die Genehmigung von Umzügen selbst zuständig. 
 
Die nachfolgenden Feststellungen und Hinweise betreffen ausdrücklich das 
Genehmigungsverfahren für die Umzüge meines o.a. Zuständigkeitsbereiches! 
 
Der Straßenkarneval in der vergangenen Session ist ohne mir bekannte größere Probleme 
durchgeführt und beendet worden. Bevor die Planungen zur neuen Session beginnen, möchte 
ich Sie als verantwortlichen Wagenbauer eindringlich bitten, folgende Informationen zu 
beachten: 
 
Beförderungsverbot von Personen auf Anhängern bei den An- und Abfahrten 
Gem. § 21 Abs. 2 der Straßenverkehrsordnung (StVO) ist die Mitnahme von Personen auf 
Anhängern verboten. Das gilt auch bei den An- und Abfahrten zu und von den 
Karnevalsumzügen!  
 
Musik auf Karnevalsmottowagen 
Leider häufen sich Beschwerden des Publikums über die Lautstärke der auf den Wagen 
betriebenen Musikanlagen. Deshalb möchte ich eindringlich darauf hinweisen, dass der 
maximale Lärm-Wert der Schallerzeugung oder Schallwiedergabe den Grenzwert von 90 dB 
(A) nicht überschreiten darf. Verstöße hiergegen können mit Geldbußen geahndet werden. 
 
„Wagenengel“ 
Alle für den Umzug genehmigten Fahrzeugkombinationen sind während des Umzuges durch 
Ordner zu sichern, so dass keine Personen zwischen oder unter die Fahrzeuge gelangen 
können. Die Ordner sind als solche durch eine Warnweste mit Reflektoren kenntlich zu 
machen. Sie müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben. Der Genuss von alkoholischen 
Getränken durch die Ordner hat vor dem und während des Umzuges zu unterbleiben. Die 
Anzahl der erforderlichen Ordner richtet sich nach der Aus-/Aufbauart des jeweiligen 
Zugfahrzeuges bzw. Anhängers. Bei seitlich komplett verkleideten Zugfahrzeugen bzw. 
Anhängern genügt ein Ordner je Fahrzeug und Seite, bei frei zugänglichen Achsen/Rädern ist 
an jedem Rad ein Ordner zu stellen. Somit sind je Fahrzeugkombination vier bis acht Ordner 
zur Sicherung erforderlich. 
 
Termine zur Begutachtung  
Um rechtzeitig Termine für evtl. erforderliche Gutachten zu vereinbaren, wird dringend 
empfohlen, sich umgehend mit dem TÜV Rheinland, Prüfstelle Geilenkirchen, Stettiner Str. 9, 
Tel. (02451) 953 2212 in Verbindung zu setzen. Wie der eine oder andere in den Vorjahren hat 
feststellen müssen, kann seitens des TÜV´s trotz intensiver Bemühungen und großen 
Entgegenkommens eine termingerechte Erteilung des Gutachtens ansonsten nicht 
gewährleistet werden. 
 
„Karnevals“-Gutachten 
Die wesentlichen Kriterien, nach denen der amtlich anerkannte Sachverständigte oder ein 
Technischer Dienst die Begutachtung vornehmen wird, ergeben sich aus dem als Anlage 5 
beigefügten Informationsblatt "Anmerkungen und Auszüge aus dem Verkehrsblatt (Heft 15-
2000) und den Unfallverhütungsvorschriften, die für Anhänger zum Einsatz auf 
Brauchtumsveranstaltungen (Karneval) Anwendung finden". 
Auf jedem am Umzug teilnehmenden Fahrzeug ist ein Feuerlöscher mitzuführen. 
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Abmessungen von Karnevalswagen 
In den letzten Jahren musste festgestellt werden, dass die Abmessungen der 
Karnevalsmottowagen die gesetzlich zulässigen Höchstmaße teilweise erheblich überschritten 
haben. Wie Ihnen sicherlich bekannt sein dürfte, darf ein Fahrzeug nicht breiter als 2,55 m (in 
der Landwirtschaft 3,00 m) sein. Die maximale Fahrzeughöhe von 4,00 m und die maximale 
Fahrzeuglänge (Zugmaschine + Anhänger) von 18,75 m bzw. 16,50 m (bei Sattelzugfahrzeugen) 
darf grundsätzlich nicht überschritten werden. Diese Maße gelten für die An- und Abfahrt zu 
den Karnevalszügen. (Während der Karnevalsumzüge sind andere Abmessungen möglich, 
diese sind jedoch mit dem Zugveranstalter im Vorfeld abzustimmen.) Nach der Zweiten 
Verordnung über Ausnahmen von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften dürfen die 
zulässigen Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewichte nur überschritten werden, wenn 
durch das Gutachten eines amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfers für den 
Kraftfahrzeugverkehr bzw. eines Technischen Dienstes bescheinigt wird, dass keine Bedenken 
gegen die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs auf solchen Veranstaltungen bestehen. 
Je nach Einzelfall kann sich aus diesem Gutachten ergeben, dass zusätzlich eine 
Ausnahmegenehmigung nach § 70 StVZO bei der zuständigen Bezirksregierung in Köln zu 
beantragen ist. In diesen Fällen ist außerdem dann noch eine Erlaubnis nach § 29 Abs. 2 StVO 
von der Straßenverkehrsbehörde erforderlich. 
 
Versicherungsbescheinigungen 
Für jedes am Umzug teilnehmende Fahrzeug ist eine Versicherungsbestätigung der jeweiligen 
Versicherungsgesellschaft darüber vorzulegen, dass der Versicherungsschutz auch für die 
artfremde Verwendung des Fahrzeuges gewährt wird. Auf den Bescheinigungen für die 
Fahrzeuge müssen u. a. der Name des Halters und das amtliche Kennzeichen angegeben sein.  
 
Wichtig: Sofern aus der Versicherungsbescheinigung hervorgeht, dass nur das Zugfahrzeug 
versichert ist, muss für den Anhänger eine separate Versicherungsbescheinigung vorgelegt 
werden. 
 
 

FAQ: 
 
Kann ich auch mit einem Sattelzug am Karnevalsumzug teilnehmen? 
 
Ja. Beachten Sie aber bitte, dass hier andere gesetzliche Vorschriften bezüglich der 
Fahrzeugabmessung gelten. Die Fahrzeugkombination (Sattelzugmaschine und 
Sattelanhänger) darf nicht breiter als 2,55 m, nicht länger als 16,50 m und nicht höher als 4 m 
sein. Sollten diese Abmessungen überschritten werden, ist eine Ausnahmegenehmigung gem. § 
70 StVZO sowie eine Erlaubnis gem. § 29 Abs. 3 StVO erforderlich.  
 
 
Wo kann ich die Ausnahmegenehmigung beantragen? 
 
Die Ausnahmegenehmigung ist bei der Bezirksregierung Köln, Verkehrsdezernat, Zeughausstr. 
2-10, 50667 Köln (Tel.: 0221 1472688; E-Mail: stvzo@brk.nrw.de) zu beantragen. Legen Sie 
Ihrem Antrag eine Kopie des Fahrzeugscheines des Zugfahrzeuges sowie eine Kopie des 
vollständigen TÜV-Gutachtens bei. 
 
 
Benötige ich noch weitere Genehmigungen? 
 
Sollten die Abmessungen des Karnevalswagens die Höchstmaße überschreiten, ist neben der 
Ausnahmegenehmigung nach § 70 StVZO auch eine Erlaubnis nach § 29 Abs. 3 StVO 

mailto:stvzo@brk.nrw.de
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erforderlich. Diese erhalten Sie beim Straßenverkehrsamt Heinsberg, Valkenburger Str. 45, 
52525 Heinsberg (Tel.: 02452-133646; schwerlast@kreis-heinsberg.de). Hier ist die Vorlage 
der Ausnahmegenehmigung gem. § 70 StVZO erforderlich. 
 
 
Ich nehme mit einem Bagagewagen am Umzug teil. Benötige ich auch ein TÜV-Gutachten? 
 
Wenn das Fahrzeug nicht wesentlich verändert wurde (Abmessungen, Gewichte, etc.) und 
während des Umzuges keine Personen auf der Ladefläche befördert werden, ist kein 
Gutachten erforderlich. Hier ist die Vorlage einer Fahrzeugscheinkopie sowie die Vorlage der 
Wagenbauerklärung erforderlich. 
 
 
Kann auch eine andere Kfz-Überwachungsorganisation ein Karnevalsgutachten erstellen? 
 
Ja! Seit der Änderung der StVZO zum 21.03.2019 dürfen sowohl amtlich anerkannten 
Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr (TÜV) als auch anerkannte Technische 
Dienste die Begutachtung von Karnevalswagen vornehmen. 
 
 
Kann ich auch mit anderen Fahrzeugen außer landwirtschaftliche Zugmaschinen am Umzug 
teilnehmen? 
 
Ja. Personenkraftwagen, Lastkraftwagen oder Sattelzugmaschinen – also Fahrzeuge mit einer 
bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 60 km/h – fallen zwar nicht unter die 
Ausnahmeregelung der 2. Ausnahmeverordnung, können aber am Umzug teilnehmen. Hinter 
diesen Fahrzeugen mitgeführte Anhänger müssen jedoch über ein eigenes amtliches 
Kennzeichen verfügen. 
Eigenbauanhänger, die nicht über eine Betriebserlaubnis verfügen, Aufsitzmäher, 
Gartenfräsen, u. Ä. dürfen nicht an Karnevalsumzügen teilnehmen. 
 
 
Ich nehme mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine und einem Anhänger am 
Karnevalszug teil. Welche Abmessungen gelten hier? 
 
Bei den An- und Abfahrten gelten für diese Fahrzeugkombinationen folgende max. 
Abmessungen: 
 
 Länge:  18,75 m 
 Breite:    3,00 m 
 Höhe:    4,00 m 
 
Sollten diese Abmessungen überschritten werden und der amtlich anerkannte Sachverständige 
Bedenken gegen die Verkehrssicherheit haben, sind sowohl eine Ausnahmegenehmigung als 
auch eine Erlaubnis (siehe oben) erforderlich. 
Während des Umzuges können die Abmessungen überschritten werden. Hierüber ist in jedem 
Fall der Veranstalter zu informieren.  
 
 
Sollten Sie weitere Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Ich wünsche Ihnen schon jetzt viel Erfolg beim Bauen des Karnevalswagens und viel Spaß 
während der kommenden Karnevalssession. 
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Übersicht der notwendigen Unterlagen für den Einsatz verschiedener Fahrzeuge bei 
Karnevalsumzügen        (Stand: 01.02.2025)    
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1. 
Zugmaschinen Ackerschlepper 
a) mit Zulassung  

 X   X  

 b) ohne Zulassung       X 

2. 
Anhänger hinter Zugmaschinen 
a) mit gültiger Betriebserlaubnis, ohne wesentl. Veränd., keine Personenbeförderung   X X   

 b) mit gültiger Betriebserlaubnis, mit wesentlichen Veränderungen X  X    

 c) mit Zulassung, ohne wesentlichen Veränderungen, keine Personenbeförderung  X  X   

 d) mit Zulassung, mit wesentlichen Veränderungen X X     

3. 
Lastkraftwagen 
a) ohne Zulassung 

     X 

 b) ohne Personenbeförderung, ohne Aufbauten, ohne Anhänger  X  X   

 c) mit Personenbeförderung auf der Ladefläche  X X   X  

 d) mit Aufbau X X   X  

4. 
Anhänger hinter Lastkraftwagen / Sattelfahrzeuge 
a) ohne Zulassung 

    
 

 

X 

 b) ohne Personenbeförderung  

(der Anhänger muss über ein eigenes amtliches Kennzeichen verfügen) 
 X  X   

 c) mit Personenbeförderung  
(der Anhänger muss über ein eigenes amtliches Kennzeichen verfügen) X X   X  

 
d) mit Aufbau  

(der Anhänger muss über ein eigenes amtliches Kennzeichen verfügen) 
X X   X  

5. Personenkraftwagen 
a) ohne Zulassung  

     X 

 b) ohne Veränderungen, auch Bagagewagen  X  X   

 
c) mit Anhänger ohne wesentlichen Veränderungen  

(der Anhänger muss über ein eigenes amtliches Kennzeichen verfügen) 
 X  X   

 d) mit Anhänger mit wesentlichen Veränderungen  

(der Anhänger muss über ein eigenes amtliches Kennzeichen verfügen) 
X X   X  

 
e) mit Personenbeförderung auf Anhänger  
(der Anhänger muss über ein eigenes amtliches Kennzeichen verfügen) 
 

X X   X  

6. „6 km/h“-Fahrzeuge 

(Rasenmäher, Fräsen, etc....) 
     X 

 
Werden bei Fahrzeugen zu 3. und 4. die gesetzlich zugelassenen Abmessungen überschritten, ist 
zusätzlich eine Ausnahmegenehmigung der Bezirksregierung Köln (Verkehrsdezernat, Zeughausstr. 2-10, 
50667 Köln; E-Mail: stvzo@brk.nrw.de) vorzulegen. 

 
In Zweifelsfragen steht Ihnen das Straßenverkehrsamt Heinsberg unter Tel. 0 24 52 / 13 36 46 zur Verfügung! 



Anlage 5 
 

Anmerkungen und Auszüge aus dem Verkehrsblatt (Heft 15-2000) und 
den Unfallverhütungsvorschriften, die für Anhänger zum Einsatz auf 

Brauchtumsveranstaltungen (Karneval) Anwendung finden 
 
 
 
1. Fahrgestell-Nummer 
 
Die Fahrgestell-Nummer (Rahmen-Nummer) ist zur eindeutigen Identifizierung des Fahrzeuges freizulegen. Sie ist 
üblicherweise vorne rechts im Rahmen oder im Bereich des Drehschemels eingeschlagen. Sollte sie fehlen (z.B. bei 
selbst hergestellten Fahrzeugen), so kann eine Rahmen-Nummer von der örtlichen TÜV-Prüfstelle zugeteilt werden. 
 
 
2. Räder und Reifen 
 
Auf Beschädigungen der Räder, Radlager und Reifen ist zu achten. Die Radmuttern sind auf festen Sitz hin zu 
prüfen. 
 
 
3. Bremsausrüstung 
 
Die Fahrzeuge müssen entsprechend den Vorschriften der StVZO grundsätzlich mit einer Betriebsbremse und einer 
Feststellbremse ausgerüstet sein. Defekte Bremsanlagen müssen instandgesetzt werden.  
Es wird unterstellt, dass die vorgeschriebene Bremsverzögerung bei einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h 
erreicht wird, wenn der Bremsweg vom Zeitpunkt der Bremsbetätigung bis zum Stillstand der Fahrzeugkombination 
9,1 m nicht übersteigt. 
 
 
4. Einschlagbegrenzung 
 
Besteht bei Fahrzeugen mit Drehschemellenkung Kippgefahr (Aufbauhöhe, Schwerpunkt, Aufbaugewicht usw.) oder 
werden Personen befördert, so ist der Lenkeinschlag auf +60 Grad bezogen auf die Geradeausstellung zu 
begrenzen. 
Die Schrauben des Drehkranzes sind auf festen Sitz hin zu prüfen. Die Federung der Achsen darf nicht gebrochen 
sein. 
 
 
5. Verbindungseinrichtungen 
 
Die Verbindungseinrichtungen (Anhängerkupplung, Zugdeichsel oder Zuggabel) müssen sich im Originalzustand 
befinden. Ist dies aus aufbautechnischen Gründen nicht möglich, so sollte vor einer Änderung die nächstgelegene 
TÜV-Prüfstelle eingeschaltet werden. 
Die Zugeinrichtung ist auf festen Sitz hin zu prüfen. Verbogene oder gerissene Zugeinrichtungen müssen aus 
sicherheitstechnischen Gründen ausgetauscht werden. 
 
 
6. Personenbeförderung 

 
Fahrzeuge, auf denen während der Veranstaltung Personen befördert werden sollen, müssen mit rutschfesten und 
sicheren Stehflächen, Haltevorrichtungen, Geländer bzw. Brüstungen und Ein- bzw. Ausstiegen in Anlehnung an die 
Unfallverhütungsvorschriften ausgerüstet sein. 
Die Brüstungsmindesthöhe beim Mitführen von stehenden Personen beträgt 1000 mm. Beim Mitführen von 
sitzenden Personen oder Kindern (z. B. Kinderprinzenwagen) ist eine Mindesthöhe von 800 mm ausreichend. 
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Ein- und Ausstiege sollten möglichst hinten, bezogen auf die Fahrtrichtung, angeordnet sein. Auf keinen Fall 
dürfen sich Ein- und Ausstiege zwischen zwei miteinander verbundenen Fahrzeugen befinden. Sie müssen 
fest am Fahrzeug angebracht sein. Leitern und Treppen sind mit ausreichenden Haltegriffen oder Geländern zu 
versehen und dürfen seitlich nicht über die Fahrzeugumrisse hinausragen. Nach Möglichkeit sollten folgende 
Richtwerte im Sinne der Unfallverhütungsvorschriften eingehalten werden: 
 
Stufenaufstiege: Abstand der untersten Stufe vom Boden:  max.   500 mm 

Abstand der Stufen:     max.   400 mm 
Auftrittstiefe (Stufenfläche) der Stufen:   mind.     80 mm 
Fußraumtiefe:      mind.   150 mm 
Auftrittsbreite der Stufen:    mind.   300 mm 
Grifflänge:      mind.   150 mm 
Abstand Oberkante Haltegriff von der obersten Stufe mind.   900 mm 

Leiteraufstiege:  Abstand der untersten Sprosse vom Boden:  max.   500 mm 
Abstand der Sprossen:     max.   280 mm 
Auftrittstiefe der Sprossen:    mind.     20 mm 
Fußraumtiefe:      mind.   150 mm 
Holmabstand:      mind.   300 mm 
Haltemöglichkeit am oberen Ende der Leiter, Höhe mind. 1000 mm 

 
 
7. Zulässige Höchstgeschwindigkeit 
 
Die Fahrzeuge müssen hinten für die zulässige Fahrgeschwindigkeit (für An- und Abfahrt) gekennzeichnet sein. Sie 
kann auf 25 km/h oder auf 6 km/h (z. B. bei Fahrzeugen mit kritischem Aufbau) festgelegt werden. 
 
 
8. Aufbau 
 
Alle Fahrzeugaufbauten müssen fest und sicher angebracht sein. Der Aufbau darf keine scharfkantigen Bauteile 
aufweisen. Kanten und Ecken müssen deshalb einen Abrundungsradius von 2,5 mm besitzen. 
Beträgt die Aufbaubreite mehr als 2,75 m, so ist diese vorne und hinten durch Warntafeln nach § 51 c StVZO (423 
mm x 423 mm) zu kennzeichnen. 
Damit keine Personen unter das Fahrzeug gelangen können, sollte der Seitenschutz nicht höher als 300 mm von der 
Fahrbahnoberfläche angebracht sein. 
Für die Sicherung der gelenkten vorderen Räder bietet sich eine am Drehkranz befestigte Verplankung an. 
 
 
9. Zugmaschine 
 
Anhänger dürfen nur hinter solchen Zugfahrzeugen mitgeführt werden, die hierfür geeignet sind. Bei der 
Durchführung von Bremsproben im öffentlichen Straßenverkehr sind wenig frequentierte Straßen oder Flächen zu 
nutzen. 
 
 
10. Technische Überprüfung 
 
Vor Vorführung zur technischen Überprüfung ist das Leergewicht des aufgebauten Anhängers zu ermitteln.  
Ein geeignetes Zugfahrzeug muss zur technischen Überprüfung zur Verfügung stehen. Eine Grube dient zur 
Besichtigung des Fahrgestells.   
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